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Kontinuität der Rechtsprechung 

Presseinformation

Der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) setzt auf eine Kontinuität der Rechtsprechung. Nachdem der Bundesfinanzhof in München im Januar die Streichung der Entfernungspauschale für die ersten 20 Kilometer als verfassungswidrig beurteilt hat, ist der Verband nach der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht zuversichtlich. Mit zwei Musterprozessen trat der NVL heute in Karlsruhe für die Rechte der Steuerzahler ein. „In der Verhandlung wurde deutlich gemacht, dass Fahrtkosten zur Arbeit unvermeidbare Erwerbsaufwendungen sind, denen sich der Arbeitnehmer nicht beliebig entziehen kann“, konstatiert NVL-Verbandssprecher Ingo Bettels. Über den Abzug kann der Gesetzgeber nicht beliebig verfügen. Das Erzielen von Steuermehreinnahmen zur Konsolidierung des Staatshaushalts sei kein ausreichender Grund, gegen das Verfassungsgebot des Nettoprinzips und der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit zu verstoßen. Der beruflich bedingte Aufwand bei der Ermittlung des Einkommens müsse ausreichend berücksichtigt werden, bevor er versteuert werde. “Daher brauchen Pendler für den Teil des Einkommens, den sie für Fahrtaufwendungen ausgeben, nicht noch zusätzlich Einkommensteuer zu zahlen“, argumentiert Bettels ganz auf der Linie des obersten deutschen Finanzgerichts. 

Der NVL, Dachverband von rund 130 Lohnsteuerhilfevereinen mit mehr als 1,5 Millionen Mitgliedern, weist auf die weit reichende Bedeutung des Verfahrens hin. Würden beruflich veranlasste Kosten nicht mehr berücksichtigt, erfolge eine Besteuerung der Bruttoeinnahmen. Das Werkstorprinzip, das zur Begründung für die Neuregelung der Entfernungspauschale herangezogen worden sei, könne bei klammer Haushaltslage des Staats Anlass für weitere Kürzungen sein. “Wenn die Arbeit erst am Werktor beginnt, stehen letztendlich alle Fahrtkosten, die doppelte Haushaltsführung sowie Weiterbildungskosten und andere berufliche Aufwendungen außerhalb des Werksgeländes auf der potenziellen Streichliste“, gibt Ingo Bettels zu bedenken. Der NVL setzt daher auf einen Erfolg seiner Klagen in Karlsruhe, damit dieser Systemwechsel bei der Besteuerung mit den beschriebenen negativen Folgen für Arbeitnehmer nicht Realität wird. 
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